
 

VGH Mannheim, Beschluss vom 22.01.2013 – 10 S 243/12 

vorgehend  

VG Stuttgart, 10. Januar 2012, Az: 7 K 1565/11, Beschluss 

 

Tenor 
Auf die Beschwerde des Klägers wird der Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 10. 

Januar 2012 - 7 K 1565/11 - geändert. 

Dem Kläger wird für das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Prozesskostenhilfe ohne 

Ratenzahlung bewilligt und Rechtsanwältin .. beigeordnet. 

 
Gründe 
 

1 Der Kläger wendet sich mit seiner Beschwerde gegen die Ablehnung der Gewährung von 

Prozesskostenhilfe für das von ihm in erster Instanz verfolgte Anfechtungsbegehren gegen die 

Entziehung seiner Fahrerlaubnis mit Verfügung des Landratsamts Heilbronn vom 24.11.2010. Die 

Beschwerde ist zulässig und begründet. 

 

2 Nach § 166 VwGO i.V.m. § 114 ZPO ist einer Partei, die nach ihren persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten 

aufbringen kann, Prozesskostenhilfe zu gewähren. Erforderlich ist allerdings, dass die beabsichtigte 

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht 

mutwillig erscheint. Unter den gleichen Voraussetzungen erfolgt nach Maßgabe des § 121 Abs. 2 

Satz 1 ZPO die Beiordnung eines Rechtsanwalts. 

 

3 Die Anforderungen an die hinreichende Erfolgsaussicht dürfen wegen der verfassungsrechtlich 

nach Art. 3 Abs. 1, 20 Abs. 3 und 19 Abs. 4 GG gebotenen Aufgabe der Prozesskostenhilfe, dem 

Mittellosen den weitgehend gleichen Zugang zu den Gerichten zu ermöglichen wie dem 

Bemittelten, nicht überspannt werden. Deswegen kann nicht verlangt werden, dass der 

Prozesserfolg annähernd gewiss und überwiegend wahrscheinlich ist. Vielmehr besteht eine 

hinreichende Erfolgsaussicht schon dann, wenn ein Obsiegen ebenso wahrscheinlich ist wie ein 

Unterliegen, der Prozessausgang bei summarischer Prüfung mithin als offen erscheint. Dies ist bei 

Klageverfahren insbesondere der Fall, wenn der Sachverhalt noch weiterer Aufklärung bedarf. Die 

gebotene Prüfung der Erfolgsaussichten soll nicht dazu dienen, die Rechtsverfolgung oder 

Rechtsverteidigung selbst in das Verfahren der Prozesskostenhilfe zu verlagern und dieses an die 

Stelle des Hauptsacheverfahrens treten zu lassen; das Prozesskostenhilfeverfahren will den 

Rechtsschutz nicht selbst bieten, sondern zugänglich machen  
 

(vgl. zum Ganzen BVerfG, Beschluss vom 13.07.2005 - 1 BvR 1041/05 - NVwZ 2005, 1418; sowie 

Kammerbeschluss vom 26.02.2007 - 1 BvR 474/05 - NVwZ-RR 2007, 361).  



Maßgeblicher Zeitpunkt für die Entscheidung über die Gewährung von Prozesskostenhilfe ist dabei 

grundsätzlich derjenige der Entscheidungsreife, also derjenige, in dem das 

Prozesskostenhilfegesuch vollständig, einschließlich der erforderlichen Erklärungen über die 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, vorliegt  
 

(vgl. hierzu VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 23.11.2004 - 7 S 2219/04 - VBlBW 2005, 196). 

 

4 Bei Zugrundelegung des hiernach gebotenen großzügigen Maßstabs sind die Erfolgsaussichten 

der vom Kläger erstrebten Rechtsverfolgung zumindest offen. 

 

5 Das Verwaltungsgericht hat in seinem die Prozesskostenhilfe versagenden Beschluss 

angenommen, dass die Entziehung der Fahrerlaubnis keinen rechtlichen Bedenken begegnet, weil 

der Kläger ein in materieller und formeller Hinsicht rechtmäßig angefordertes Eignungsgutachten 

nicht fristgemäß beigebracht habe. Jedenfalls bei der im Prozesskostenhilfeverfahren gebotenen 

summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage bestehen an dieser Einschätzung rechtliche 

Zweifel. 

 

6 Nach § 3 Abs. 1 StVG, § 46 Abs. 3 FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu 

entziehen, wenn sich jemand als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Dies gilt 

nach § 46 Abs. 1 Satz 2 FeV insbesondere dann, wenn Erkrankungen oder Mängel nach den 

Anlagen 4, 5 oder 6 vorliegen. Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken an der Eignung des 

Fahrerlaubnisinhabers zum Führen eines Kraftfahrzeugs begründen, hat die Fahrerlaubnisbehörde 

unter den in §§ 11 bis 14 FeV genannten Voraussetzungen durch die Anordnung der Vorlage von 

ärztlichen oder medizinisch-psychologischen Gutachten die Eignungszweifel aufzuklären (§ 3 Abs. 

1 Satz 3 StVG, § 46 Abs. 3 FeV). Wenn sich der Betroffene weigert, sich untersuchen zu lassen, 

oder das von der Fahrerlaubnisbehörde geforderte Gutachten nicht fristgerecht beibringt, darf die 

Fahrerlaubnisbehörde bei ihrer Entscheidung auf die Nichteignung schließen (§ 11 Abs. 8 Satz 1 

FeV). Der Schluss auf die Nichteignung ist aber nur zulässig, wenn die Anordnung des Gutachtens 

formell und materiell rechtmäßig, insbesondere anlassbezogen und verhältnismäßig ist  
 

(vgl. BVerwG, Urteile vom 05.07.2001 - 3 C 13.01 -DAR 2001, 522; und vom 09.06.2005 - 3 C 21.04 - 

DAR 2005, 578; Senatsbeschluss vom 24.06.2002 - 10 S 985/02 - VBlBW 2002, 441, m.w.N.). 

 

7 Der Senat teilt die Auffassung der Fahrerlaubnisbehörde und des Verwaltungsgerichts, dass beim 

Kläger Anlass besteht, seine Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen begutachten zu lassen. 

Fahreignungsrelevante Bedenken bestehen deshalb, weil der Kläger nach eigenen Angaben 
wegen eines schweren Rückenleidens aufgrund ärztlicher Verordnung seit längerer Zeit die 
morphinhaltigen Präparate „Oxygesic“ und „Sevredol“ einnimmt.  

Er trägt vor, dass er ohne die Einnahme dieser Schmerzmittel nicht in der Lage wäre, überhaupt ein 

Kraftfahrzeug zu führen.  



Die anlässlich der Verkehrskontrolle vom 20.02.2008 beim Kläger entnommene Blutprobe ergab 

einen Morphinwert von 9,0 ng/ml; auch äußerlich schien der Kläger unter Drogeneinfluss zu stehen. 

Nach Nr. 9.4 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung schließt die missbräuchliche Einnahme 

(regelmäßig übermäßiger Gebrauch) von psychoaktiv wirkenden Arzneimitteln und anderen 

psychoaktiv wirkenden Stoffen die Fahreignung aus. Nach Nr. 9.6.2 der Anlage 4 schließt auch die 

Dauerbehandlung mit Arzneimitteln die Fahreignung aus, wenn hierdurch die Leistungsfähigkeit 

zum Führen von Kraftfahrzeugen unter das erforderliche Maß sinkt. Nach den Umständen des 

vorliegenden Falles besteht daher Klärungsbedarf, ob die aktuelle Einnahme von morphinhaltigen 

Arzneimitteln die Leistungsfähigkeit des Klägers fahreignungsrelevant herabsetzt und/oder ob eine 

missbräuchliche Einnahme der o.g. Medikamente vorliegt, was im Hinblick auf den früheren 

Drogenmissbrauch des Klägers nicht völlig fern liegt. 

 

8 Bei der Einnahme von Arzneimitteln, die Stoffe enthalten, welche Betäubungsmittel im Sinne der 

Anlage III zu § 1 Abs. 1 BtMG sind, kann die fehlende Fahreignung allerdings nicht schon aus Nr. 

9.1 der Anlage 4 (ein- oder mehrmalige Einnahme von Betäubungsmitteln) hergeleitet werden, da 

insoweit die in Nr. 9.4 und Nr. 9.6.2 der Anlage 4 definierten Eignungsmängel speziellere 

Anforderungen normieren. Missbräuchliche Einnahme wird in Nr. 9.4 der Anlage 4 FeV definiert als 

regelmäßig übermäßiger Gebrauch, d.h. der ein- oder mehrmalige Gebrauch genügt - anders als 

bei illegalen Drogen -nicht. In diesem Sinne dürfte auch Ziffer 3.12.1 der 
Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung zu verstehen sein, die den Schluss aus der 
Einnahme von Betäubungsmitteln auf die fehlende Fahreignung dann ausschließen, wenn 
die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten 
Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt  

 

(vgl. Sächsisches OVG, Beschl. v. 06.05.2009 - 3 B 1/09 - juris).  

 

Auch bei dem Eignungsmangel nach Nr. 9.6 der Anlage 4 genügt eine ein- oder mehrmalige 

Einnahme eines Arzneimittels nicht; vielmehr wird eine die Leistungsfähigkeit beeinträchtigende 

Dauerbehandlung mit Medikamenten vorausgesetzt. Soweit ersichtlich, gehen auch die 
Fahrerlaubnisbehörde und das Verwaltungsgericht nicht davon aus, dass bereits ein 
Eignungsmangel nach Nr. 9.1 der Anlage 4 vorliegt, da andernfalls die Anforderung eines 
Gutachtens entbehrlich gewesen wäre. 
 

9 Danach bestehen aber Bedenken gegen die in der Gutachtensanordnung mitgeteilte 

Fragestellung. Der Senat hat in seiner jüngeren Rechtsprechung die zentrale Bedeutung sowohl der 

nach § 11 Abs. 6 FeV einzuhaltenden formell-rechtlichen als auch der materiell-rechtlichen 

Anforderungen an eine dem Betroffenen mitzuteilende konkrete Fragestellung in einer 

Gutachtensanordnung hervorgehoben  
 

 



(vgl. Senatsbeschlüsse vom 20.04.2010 - 10 S 319/10 -VBlBW 2010, 323, sowie vom 10.12.2010 - 10 

S 2173/10 - VBlBW 2011, 196).  

 

Da eine Gutachtensanordnung nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung nicht 

selbständig anfechtbar ist, sondern nur im Rahmen eines Rechtsbehelfsverfahrens gegen eine 

daran anknüpfende Fahrerlaubnisentziehung oder gegen sonstige in Rechte des Betroffenen 

eingreifende Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde inzident auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft 

werden kann, ist es ein Gebot effektiven Rechtsschutzes, insoweit strenge Anforderungen zu 

stellen (vgl. im Einzelnen Senatsbeschluss vom 20.04.2010, a.a.O.). 

 

10 In der Anordnung vom 28.07.2010 wird die Beibringung eines medizinisch-psychologischen 

Gutachtens zu der Frage angeordnet, ob der Kläger Betäubungsmittel im Sinne des 
Betäubungsmittelgesetzes oder andere psychoaktiv wirkende Stoffe einnimmt, und ob zu 
erwarten ist, ob er zukünftig ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln 
oder deren Nachwirkungen führt. In dem der Anordnung beigefügten Formblatt ist die Frage 
angekreuzt, ob der Untersuchte trotz der Hinweise auf (früheren) 
Drogen-/Arzneimittelmissbrauch ein Kraftfahrzeug sicher führen kann, und ob zu erwarten 
ist, dass er ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln/Arzneimitteln oder 
anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen führen wird. 
 

11 Diese Fragestellungen dürften weder erforderlich noch geeignet sein, um die 
Eignungsbedenken im vorliegenden Fall angemessen aufzuklären. Wie die Beschwerde 

zutreffend ausführt, steht es außer Frage, dass der Kläger weiterhin morphinhaltige Arzneimittel 
und damit Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes einnimmt und unter deren 

Einfluss ein Fahrzeug führen möchte. Fraglich ist vielmehr, ob und inwieweit hierdurch seine 

Fahreignung in verkehrsmedizinischer und -psychologischer Hinsicht beeinträchtigt ist, und ob 

eventuell eine missbräuchliche Medikamenteneinnahme vorliegt. Während bei der illegalen 

Einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes, zu denen auch Opiate 

gehören, die Fahreignung ohne weiteres ausgeschlossen ist (Nr. 9.1 der Anlage 4), ist bei ärztlich 

verordneter Therapie mit Opiaten eine einzelfallorientierte Beurteilung unter Würdigung der 

individuellen Aspekte erforderlich, die sowohl aus verkehrsmedizinischer Sicht die Erkrankung, ihre 

Symptome und die medikamentenspezifischen Auswirkungen erfasst als auch aus 

verkehrspsychologischer Sicht die individuelle Leistungsfähigkeit, die Compliance des Patienten 

gegenüber der Therapie, die Fähigkeit zur Risikoeinschätzung und die Fähigkeit zur Kompensation 

von ggf. festgestellten Leistungseinschränkungen, aber auch die Gefahr der missbräuchlichen 

Einnahme überprüft. Die auf die illegale Einnahme von Betäubungsmitteln zielende Fragestellung 

der Behörde passt daher nicht auf die hier vorliegende ärztlich verordnete Einnahme psychoaktiv 

wirkender Mittel.  

 

 



Vielmehr müsste eine geeignete Fragestellung darauf ausgerichtet sein aufzuklären, ob eine 
verkehrsrelevante Grunderkrankung vorliegt, die unbehandelt die Fahreignung ausschließt, 
ob die Behandlung mit den o.g. Medikamenten die Voraussetzungen zum sicheren Führen 
von Fahrzeugen schafft, ob die Arzneimitteleinnahme ihrerseits zu psycho-physischen 
Leistungseinbußen oder Nebenwirkungen mit verkehrsrelevanten Auswirkungen führt,  
ob die langfristige Medikamenteneinnahme bereits für sich genommen zu einer dauernden 
Beeinträchtigung der körperlichen, intellektuellen oder psychischen Leistungsfähigkeit 
geführt hat, und ob der Betroffene diese Auswirkungen ggf. kompensieren kann. Ferner 
dürfte erheblich sein, ob die Medikamenteneinnahme hinreichend überwacht wird und ob 
das Gefährdungspotential vom Betroffenen hinreichend eingeschätzt wird  

 

(vgl. zum Ganzen Schubert/Schneider/Eisenmenger/Stephan, Begutachtungs-Leitlinien zur 

Kraftfahrereignung, Kommentar, 2. Auflage, Kap. 3.12.2 S. 201).  

 

Dabei dürfte auch in den Blick zu nehmen sein, ob nicht vor der Beauftragung einer 

Begutachtungsstelle zunächst die Grunderkrankung von einem Facharzt mit verkehrsmedizinischer 

Qualifikation, der mit dem behandelnden Arzt nicht identisch ist (§ 11 Abs. 2 Satz 5 FeV), 

abzuklären ist. 

 

12 Auf das Erfordernis, im Falle der Einnahme psychoaktiv wirkender Arzneimittel eine 
einzelfallorientierte Risikoeinschätzung unter Würdigung aller individuellen Aspekte 
hinsichtlich verkehrspsychologischer Gesichtspunkte vorzunehmen, hat der Senat bereits im 

Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes (Beschluss vom 28.09.2009 - 10 S 1555/09 - S. 3) 

hingewiesen. Demgegenüber diente der von der Behörde offenbar missverstandene Hinweis 
des Senats darauf, dass die illegale Einnahme von Morphinen ohne weiteres die 
Fahreignung ausschließt (vgl. Nr. 9.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung), lediglich zum 

Beleg der Gefährlichkeit von Morphinkonsum für die Sicherheit des Straßenverkehrs. Für eine 

sachgerechte Fragestellung im vorliegenden Einzelfall lässt sich hieraus nichts herleiten. 

 

13 War nach alledem die Anordnung des medizinisch-psychologischen Gutachtens wegen der 

Fragestellung voraussichtlich rechtswidrig, durfte die Behörde die Fahrerlaubnis nicht nach § 46 

Abs. 1 und 3 FeV i.V.m. § 11 Abs. 8 Satz 1 FeV entziehen. Der beabsichtigten Rechtsverfolgung 

kann daher die für die Gewährung von Prozesskostenhilfe ausreichende Erfolgsaussicht nicht 

abgesprochen werden. 

 

14 Einer Kostenentscheidung und einer Streitwertfestsetzung bedarf es nicht. Die Kosten des 

Beschwerdeverfahrens werden nicht erstattet (§ 166 VwGO i.V.m. § 121 Abs. 4 ZPO). 

Gerichtsgebühren fallen bei stattgebenden Entscheidungen nicht an. 

 

15 Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 
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